
 
Beiträge ab Dezember 2019 

 
 
I Regelmäßige Beiträge pro Monat 
1 Passive Mitglieder  
1.1 Passives Einzelmitglied ................................................................................................ 10,00 € 
1.2 Passive Familienmitglieder .......................................................................................... 13,50 € 
2 Aktive Mitglieder 
2.1 Aktives Einzelmitglied und Alleinerziehende mit Kindern  

unter 10 Jahren incl. einem Bootsplatz ....................................................................... 15,50 € 
2.2 Partnerbeitrag ohne Kind mit zwei Bootsplätzen ....................................................... 25,00 € 
2.3 Familienbeitrag mit Kindern bis zum 16. Lebensjahr bei zwei Bootsplätzen  

und Familien mit Kindern, die unter 2.4 fallen  ........................................................... 21,00 € 
2.4 Aktives jugendliches Mitglied (ab 10 Jahren) inkl. einem Bootsplatz  

bei eigenem Bedarf (auch für Mitglieder mit Ermäßigungsgründen - Nachweis!)  ....... 8,50 € 
3 Zusätzliche Nutzungen  
3.1 zusätzlicher Bootsplatz .................................................................................................. 9,50 € 
3.2 Schrank .......................................................................................................................... 3,00 € 
4 Außerordentliche Mitglieder 
4.1 keine Aufnahmegebühr, keinen Bootsplatzanspruch (Mindestbeitrag) ....................... 3,00 € 
 
II Einmalige Beiträge  
1 Aufnahmegebühren  
1.1 Jugendliche und Mitglieder mit Ermäßigungsgründen ............................................... 30,00 € 
1.2 alle weiteren Mitglieder .............................................................................................. 80,00 € 
2 Nutzung für Bootshausschlüssel ................................................................................. 25,00 € 
3 Einjährige Fördermitgliedschaft 
3.1 Es wird eine Fördermitgliedschaft eingeführt (außerordentliches  

Mitglied gemäß § 5 Abs. 2 Buchst. b der Satzung des KKK). Diese dient  
der Werbung und der Finanzierung für den Verein.  
Für die Fördermitgliedschaft bedarf es keines gesonderten Beschlusses  
des Vorstands. Die Fördermitgliedschaft beginnt automatisch mit Über- 
weisung von 100,00 Euro auf das Konto des KKK mit dem Betreff  
„Fördermitgliedschaft“. Die Fördermitgliedschaft endet automatisch  
nach einem Jahr, wenn bis dahin nicht ein Antrag auf ordentliche  
Mitgliedschaft gestellt wird. In diesem Fall entfällt bei einer Vollaufnahme  
die in der Gebührenordnung vorgesehene Aufnahmegebühr. Die Förder- 
mitgliedschaft berechtigt das Fördermitglied zur Inanspruchnahme des 
räumlichen Angebots des KKK. Eine Stimmberechtigung bei der Mitglieder- 
versammlung ist damit nicht verbunden. ...................................................... 100,00 € 


